Sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin XXX,
 
ich habe heute mit großem Interesse die Beantwortung der kleinen Anfrage im Falle Duogynon gelesen. 
 
Auf Ihrer Homepage schreiben Sie:
"Ich freue mich über Ihr Interesse und Ihre Anregungen. Vielleicht begegnen wir uns bald auch persönlich!....."  http://www.XXXX
 
Deshalb erlaube ich mir Ihnen zu schreiben und mein Interesse zu bekunden. Durch Ihr Schreiben haben sich für mich doch noch einige Fragen ergeben, da ich über einige Punkte ein wenig überrascht war:
 
Frage 1
Sie sprechen von Einzelfallbeobachtungen im Zusammenhang von Missbildungen und Duogynon. Meines Wissens waren es mehr als 500 Verdachtsfälle in England und bis zu 1000 in Deutschland. Die Dunkelziffer, die Menschen die dadurch einen Abgang hatten und die Frauen die damit illegal abtrieben gar nicht eingerechnet. Wie kommen Sie also auf Einzelfallbeobachtungen? Das englische CSM und MCA kam ja dann zu dem Schluss das Medikament zu verbieten. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie dann noch?
 
Frage 3
Sie schreiben das zwischen 1979 und 2009 sechs Fälle von Schädigungen angezeigt wurden. Noch einmal zur Klarstellung. Das Medikament wurde ab 1981 in Deutschland nicht mehr verkauft und deswegen würde ich nicht von einer Zeitspanne von 30 Jahren sprechen. Das täuscht doch den Leser. Eine Zahl von sechs Personen zwischen 1979-81 finde ich schon hoch. Besonders da das Medikament zu diesem Zeitpunkt ja explizit nicht mehr als Schwangerschaftstest eingesetzt werden durfte. Wie hoch müssten die Geschädigtenzahlen denn dann vorher gelegen haben.... Müssten Sie da nicht auch an einer Aufklärung interessiert sein? Wie kommen Sie aber auf die Zahl und was ist mit den anderen Fällen (siehe Anhang S.37-43)? Haben Sie da nicht die weiteren Meldungen vergessen/übersehen oder lese ich die Tabellen falsch? Schauen Sie sich doch noch mal die Unterlagen des BfARM an, die ich von Ihrer Behörde erhalten habe. Was ist aber insbesondere zwischen 1950 und 1981 gemeldet worden? Liegen Ihnen da keine Zahlen vor? Will die Bundesregierung nicht noch nach alten Unterlagen suchen?
 
Frage 4
".....außerdem gab es direkte Korrespondenz mit einem potentiell Duogynon Geschädigten...."   dies so darzustellen finde ich sehr "zweifelhaft" um es nicht zu hart auszudrücken. Das BMG hat mir nach 10 Wochen in zwei Sätzen geantwortet und gesagt, dass es nichts mehr zu sagen hat und mir der Rechtsweg offen steht bzw. das mehr oder weniger dann mein persönliches Problem ist! Das halte ich für keine Korrespondenz, sondern da fehlen mir eigentlich die Worte. Ich habe immer den Kontakt und Hilfe angeboten.
 
Frage 5 (nicht beantwortet)
Der Einsatz als Schwangerschaftstest wurde trotz Warnungen nicht entzogen....wie bewertet das BMG dies nun? Andere Länder haben dies schon viel früher gemacht....schließlich hatten zwei Dragees mind. die Menge von einer Monatsration Antibabypillen in sich (Norethisteronacetat - 2 Dragees = 20mg). Heutzutage weiß man, dass Hormone in einer Schwangerschaft bestimmt nicht für jede Frau "gut ist". Seit ca. 1970 gab es ungefährliche Urintests. Warum hat das BMG nicht gehandelt und die überflüssigen Hormontests verboten?
 
Frage 6
Die Bundesregierung hat keine weiteren Unterlagen?
 
Frage 8  (nicht beantwortet)
Sie treffen keine Aussage, ob Sie eine Aufklärung befürworten/unterstützen oder nicht? Beziehen Sie doch hierzu bitte Stellung!
 
 
Bitte beantworten Sie mir diese Fragen, auch mir als Einzelperson. Ansonsten kann ich nur hoffen, dass andere Parteien noch mal nachfragen und eine genauere Beantwortung einfordern!
 
Schauen Sie sich meine Homepage bitte an: www.duogynonopfer.de Sie können sich jederzeit an mich wenden und ich kann Ihnen weitere Auskünfte geben. Der erste Prozesstag gegen Bayer findet am 21.10.2010 am Landgericht Berlin statt. 
 
Innerhalb von nur 5 Wochen haben mir mehr als 500 Menschen geschrieben, mit unglaublichen Berichten... ich habe nun mehr als 100 Geschädigte aus Deutschland auf eine Liste genommen.
 
Es geht mir um Aufklärung. Meine Mutter hat sich immer Vorwürfe gemacht, weil sie dieses Medikament genommen hat. Ich will wissen, ob diese berechtigt waren. Um Geld geht es mir überhaupt nicht. So viele Frauen warten seit dreißig Jahren auf eine Antwort. Ich kann Ihnen viele Berichte anonym weiterleiten, vielleicht erkennen Sie dann die Notwendigkeit der Aufklärung. Unterstützen Sie diese Forderung und fordern Sie Bayer auf die Unterlagen offen zu legen. Sollte BayerSchering diese Schäden nicht verursacht haben, so sollte dies ja auch kein Problem darstellen! Wenn Bayer mir zeigen kann, dass Sie nichts wussten bzw. sie keine Schuld trifft, dann würde ich dies akzeptieren.
 
Nun bitte ich um Antwort und bedanke mich für die Mühe!  Für Fragen stehe ich Ihnen immer zur Verfügung.
 
Herzliche Grüße
xxx
